












Von: Vogel, Matthias

An: "stellungnahmen@siedlungundlandschaft.de"

Cc: "lkds bau_planung"; RPGLS Poststelle - RPG Lausitz-Spreewald (Poststelle@region-lausitz-spreewald.de)

Betreff: 10. Änderung der 1. FNP-Gesamtfortschreibung der Gemeinde Heideblick, frühzeitige Beteiligung gem. § 4
Abs. 1 BauGB

Datum: Dienstag, 3. Juni 2025 15:08:11

*auf html umstellen*

 
Ihr Schreiben vom 29.04.2025, GZ GL: 11-GL5-4614-1-003/2025-001/002, GL-Reg.-
Nr.: 0725/2011                
 
Sehr geehrte Damen und Herren,

zur 10. Änderung der 1. FNP-Fortschreibung nehmen wir wie folgt Stellung:
Ziele der Landesplanung stehen nicht entgegen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
 
Matthias Vogel
Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg
Referat GL5 Umsetzung Raumordnungspläne, landesplanerische Verfahren
Henning-von-Tresckow-Straße 2-8  |  14467 Potsdam
Tel.: 0331-866-8758
 
Information für die Erhebung personengebundener Daten gemäß Artikel 13 der EU-
Datenschutzgrundverordnung

 
Von: Steffi Nikolaus <s.nikolaus@siedlungundlandschaft.de> 

Gesendet: Dienstag, 29. April 2025 13:49

An: stellungnahmen@siedlungundlandschaft.de

Cc: bau_planung@dahme-spreewald.de; GL5, Post <gl5.post@gl.berlin-brandenburg.de>;

poststelle@region-lausitz-spreewald.de; BLB, Info <Info@BLB.Brandenburg.de>; Poststelle,

BLDAM <poststelle@bldam.brandenburg.de>; BLDAM, Info Cottbus

<info.cottbus@bldam.brandenburg.de>; Poststelle, LBV-LUBB

<PoststelleLUBB@LBV.brandenburg.de>; LBV, TOEB <LBV-TOEB@LBV.brandenburg.de>; LBGR,

Poststelle <LBGR@lbgr.brandenburg.de>; LELF-TÖB-Bodenordnung

<TOEB.Bodenordnung@LELF.Brandenburg.de>; LfU, TÖB <toeb@LfU.Brandenburg.de>; LFB,

Forstamt Dahme-Spreewald <FoA.Dahme-Spreewald@LFB.Brandenburg.de>; LS-Bauleitplanung-

Sued <LS-Bauleitplanung-Sued@LS.Brandenburg.de>; info@landesbuero.de;

a_erdbeer@naturpark-nlh.de; LfU, NP Niederlausitzer Landruecken <np-niederlausitzer-

landruecken@LfU.Brandenburg.de>; MLEUV, Poststelle <Poststelle@MLEUV.Brandenburg.de>;

stab1verkehr.pdsued@polizei.brandenburg.de; KMBD Bürgerservice

<Kampfmittelbeseitigungsdienst@polizei.brandenburg.de>; BOS.Digitalfunk

<Geschaeftsstelle@Digitalfunk.Brandenburg.de>; BAIUDBwToeB@bundeswehr.org;

TOEB.BB@bundesimmobilien.de; poststelle@bundesimmobilien.de-mail.de;

verfahren.dritter.nabeg@bnetza.de; poststelle@eba.bund.de; ihkcb@cottbus.ihk.de; hwk@hwk-

cottbus.de; DB.DBImm.Baurecht-Ost@deutschebahn.com; info@guv-garrenchen.de;

info@kaev.de; lmbv.toeb@lmbv.de; berlin-brandenburg-sachsen@bvvg.de; kontakt@tlg.de;

kontakt@bbg-immo.de; impressum@gesa-info.de; info@tazv-luckau.de;

leitungsauskunft@50hertz.com; planauskunft.mitteost@telekom.de; TOEB-

Brandenburg@mitnetz-strom.de; info@nugmbh.de; info@saferay.com; info@suell.de;

info@vattenfall.de; koordinationsanfragen.de@vodafone.com; mail@niederlausitz.com;

mailto:Matthias.Vogel@gl.berlin-brandenburg.de
mailto:stellungnahmen@siedlungundlandschaft.de
mailto:bau_planung@dahme-spreewald.de
mailto:Poststelle@region-lausitz-spreewald.de
https://gl.berlin-brandenburg.de/wp-content/uploads/Info-personenbezogene-Daten-GL-5.pdf
https://gl.berlin-brandenburg.de/wp-content/uploads/Info-personenbezogene-Daten-GL-5.pdf


info@dwd.de; info@erzbistumberlin.de; info@ekbo.de; info@amt-kleine-elster.de;

amt@dahme.de; amt-schlieben@t-online.de; stadt@luckau.de; stadt-sonnewalde@t-online.de;

Sebastian.Mietk@heideblick.de; alexander.klaege@heideblick.de

Betreff: vB-Plan Nr. 13 "Freiflächen-Photovoltaikanlage Wüstermarke Sorge" mit 10. Änderung

der 1. FNP-Gesamtfortschreibung der Gemeinde Heideblick, frühzeitige Beteiligung gem. § 4 Abs.

1 BauGB

 

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Gemeindevertretung der Gemeinde Heideblick hat am 29.04.2024 den Aufstellungsbeschluss

für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 13 „Freiflächen-Photovoltaikanlage

Wüstermarke Sorge“ sowie am 14.10.2024 den Aufstellungsbeschluss für die 10. Änderung der

1. Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplans gefasst.

Beide Planverfahren sollen im Parallelverfahren durchgeführt werden; der Änderungsbereich des

Flächennutzungsplanes entspricht dem Geltungsbereich des vorhabenbezogenen

Bebauungsplanes.

 

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes befindet sich südlich der

Ortslage Sorge und hat eine Fläche von ca. 96,4 ha.

Er  umschließt folgende Flurstücke der Flur 1 der Gemarkung Waltersdorf: 300, 301/1 (anteilig),

467, 468 und 470.

 

Die Lage und Abgrenzung des Plangebiets sind im nachstehenden Kartenausschnitt (Abbildung

ohne Maßstab) dargestellt.

 

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Heideblick weist das Plangebiet als Fläche für die

Landwirtschaft und randlich liegenden Flächen für Wald und mit Suchräumen für linienhafte

Ausgleichsmaßnahmen aus.

Die Flächen befinden sich planungsrechtlich im Außenbereich nach § 35 BauGB.

Freiflächen-Photovoltaikanlagen gehören nicht zu den privilegierten Vorhaben im Außenbereich,

daher kann die Zulässigkeit des Vorhabens nur durch die Aufstellung eines Bebauungsplanes

erreicht werden.



Im Bebauungsplan sollen mittels Festsetzung von sonstigen Sondergebieten gemäß § 11

Baunutzungsverordnung (BauNVO) mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik“ die

planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden.

 

Unser Planungsbüro erarbeitet die Planunterlagen zu den o.a. Plänen.

 

Der Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 13 „Freiflächen-

Photovoltaikanlage Wüstermarke Sorge“ mit Änderung des Flächennutzungsplanes

(Parallelverfahren) wird in der Zeit vom 02.06.2025 bis einschließlich 04.07.2025 offengelegt.

Die Öffentlichkeit kann sich hier über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen

Auswirkungen der Planung unterrichten.

 

Hiermit werden Sie im Auftrag der Gemeinde Heideblick am o. g. Verfahren gemäß § 2 Abs. 2

BauGB bzw. § 4 Abs. 1 BauGB beteiligt und zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

 

Geben Sie bitte in Ihrer Stellungnahme Aufschluss sowohl über den erforderlichen Umfang und

Detaillierungsgrad der Umweltprüfung als auch über die von Ihnen beabsichtigten oder bereits

eingeleiteten Planungen und sonstige Maßnahmen und deren zeitliche Abwicklung.

 

Ich bitte Sie um die Abgabe Ihrer Stellungnahme bis zum 06.06.2025.

 

Die Behördenbeteiligung dient insbesondere der vollständigen Ermittlung und zutreffenden

Bewertung der von der Planung berührten Belange (§ 4 Abs. 2 i.V.m. § 4a Abs. 1 BauGB).

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Aufstellung des Bebauungsplanes

unberücksichtigt bleiben (§ 4a Abs. 6 BauGB).

Bezüglich der Unterrichtung über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung wird auf die

Planungsunterlagen verwiesen.

 

Die Planunterlagen zum Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans, bestehend aus

der Planurkunde           (Stand April 2025),

der Begründung, Teil I   (Stand April 2025),

der Begründung, Teil II (Umweltbericht, Stand April 2025),

der Begründung, Teil II, Anlage 1 (Artenschutzfachbeitrag, Stand April 2025),

der Begründung, Teil II, Anlage 2 (Maßnahmenblätter, Stand April 2025) sowie

der Begründung, Teil II, Anlage 3 (Karten, Stand April 2025)

stehen auf der Homepage des Planungsbüros Siedlung und Landschaft unter

www.siedlungundlandschaft.de/seiten/bplan_pv_wuestermarke.html als Dateien im PDF-Format

zum Download bereit.

 

 

Die Planunterlagen zum Vorentwurf der 10. Änderung der 1. Gesamtfortschreibung des

Flächennutzungsplans, bestehend aus

der Planurkunde (Stand April 2025) sowie

der Begründung mit Umweltbericht (Stand April 2025),

 

stehen auf der Homepage des Planungsbüros Siedlung und Landschaft unter

www.siedlungundlandschaft.de/seiten/fnp_pv_wuestermarke.html als Dateien im PDF-Format

zum Download bereit.

http://www.siedlungundlandschaft.de/seiten/bplan_pv_wuestermarke.html
http://www.siedlungundlandschaft.de/seiten/fnp_pv_wuestermarke.html


 

 

Sollte es Ihnen nicht möglich sein, die Unterlagen abzurufen, bin ich selbstverständlich bereit,

Ihnen diese umgehend auf anderem Wege zukommen zu lassen.

 

 

Sollten Sie der Planung vorbehaltlos zustimmen, so steht es Ihnen frei, sich zu äußern oder auf

eine Stellungnahme zu verzichten.

 

 

 

Stellungnahmen können wie folgt eingereicht werden:

 

per E-Mail: stellungnahmen@siedlungundlandschaft.de

per Post: Planungsbüro Siedlung und Landschaft, Bahnhofstraße 15, 15926 Luckau

 

 

 

Im Anhang zu diesem Schreiben finden Sie ferner ein Formblatt (Anlage 3 des TöB-Runderlasses

vom 20.10.2020), dass Sie für Ihre Stellungnahme verwenden können.

 

Hinsichtlich des Datenschutzes beachten Sie bitte, dass im Aufstellungsverfahren alle

umweltrelevanten Informationen auch der Öffentlichkeit über das Internet zur Verfügung

gestellt werden müssen.

Überprüfen Sie deshalb die Inhalte ihrer Stellungnahme diesbezüglich.

 

 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.

 

Mit freundlichen Grüßen

 

Dipl.-Ing. (FH) Steffi Nikolaus

 

 

___________________________________________

 

 

Planungsbüro Siedlung  und  Landschaft

Ludloff & Fischer Landschaftsplanung PartGmbB

Bahnhofstraße 15

15926 Luckau

 

 

Tel.: 03544 / 596 96 14   (Durchwahl)

        03544 / 2420           (Zentrale)

 

Fax: 03544 / 3154

 

mailto:stellungnahmen@siedlungundlandschaft.de


Web:    www.siedlungundlandschaft.de

E-Mail: s.nikolaus@siedlungundlandschaft.de

 

 

Partnerschaftsregister: AG Cottbus PR 81 CB

 

___________________________________________

 

Sparen Sie pro Seite ca. 10l Wasser, 2g Kohlendioxid und 2g Holz. Drucken Sie diese E-Mail daher

bitte nur, wenn es wirklich notwendig ist.

 

 

 

http://www.siedlungundlandschaft.de/
mailto:s.nikolaus@siedlungundlandschaft.de
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Planungsbüro Siedlung und Landschaft
Ludloff & Fischer Landschaftsplanung PartGmbB
Bahnhofstraße 15
15926 Luckau

Inselstraße 26, 03046 Cottbus

Bearb.: Tzschichholz
AZ: 74.21.46-25-666
Telefon: 0355-48640-337
Fax: 0355-48640-110
Internet: lbgr.brandenburg.de
Mail: lbgr@lbgr.brandenburg.d

e

Landesamt für Bergbau,
Geologie und Rohstoffe

Überweisungen an:
Landesbank Hessen-Thüringen
Kontoinhaber:   Landeshauptkasse
Potsdam
Konto-Nr.:          711 040 174 7
Bankleitzahl:     300 500 00

IBAN:          DE 43 3005 0000 7110 4017
47
BIC-Swift:   WELADEDDXXX

Cottbus, 15. Mai 2025

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange

A Allgemeine Angaben

10. Änderung der 1. Flächennutzungsplangesamtfortschreibung Gemeinde
Heideblick

Ihr Schreiben (E-Mail) vom 29. April 2025 - Nikolaus

Anhörungsfrist: 6. Juni 2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für bergbauliche und geologische Belange
äußert sich das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe (LBGR) auf der
Grundlage der ihm vorliegenden Unterlagen und seiner regionalen Kenntnisse zu o. g.
Planung/Vorhaben wie folgt:

B Stellungnahme
1. Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher

Regelungen, die ohne Zustimmung, Befreiung o. Ä. der Fachbehörde in der
Abwägung nicht überwunden werden können:

Keine.

2. Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den Plan berühren
können, mit Angabe des Sachstands:

Keine.

3. Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der
eigenen Zuständigkeit zu dem o. g. Plan:
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Bergbauberechtigungen

Das angezeigte Plangebiet befindet sich vollständig im
Erlaubnisfeld „Elster-Dahme (11-1593)“, welches die Inhaberin der Bergbauberechtigung
zur Aufsuchung der im Feld vermuteten Bodenschätze (Kupfer, Blei, Zink, Silber, Gold,
Zinn, Wolfram, Molybdän, Vanadium, Kobalt, Nickel, Lithium, Stein- und Kalisalze nebst
den mit diesen Salzen in der gleichen Lagerstätte auftretenden Salzen) berechtigt.

Die Erlaubnis zur Aufsuchung zu gewerblichen Zwecken wurde am 30.07.2024 von der
Bergverwaltung erteilt und ist aktuell bis zum 30.07.2029 befristet. Die Möglichkeit einer
Verlängerung ist auf der Grundlage von § 16 Abs. 4 BBergG gegeben.

Eine Aufsuchungserlaubnis wird durch Artikel 14 GG als eigentumsrechtliche Position
geschützt. Die bergbaulichen Interessen sind somit bei behördlichen Entscheidungen und
dem Erlass von Regelungen, die die bergbaulichen Tätigkeiten ausschließen oder
einschränken, im Rahmen einer Abwägung zu berücksichtigen.

Die aktuelle Inhaberin der Erlaubnis ist die

Anglo American Exploration Germany GmbH
Alfred-Herrhausen-Allee 3-5
65760 Eschborn

Aus Berechtsamssicht stehen der Planung keine Belange entgegen.

Geologie:

Auskünfte zur Geologie können über den Webservice des LBGR abgefragt werden.

Außerdem weisen wir auf die im Zusammenhang mit etwaig geplanten Bohrungen oder
geophysikalischen Untersuchungen bestehende Anzeige-, Mitteilungs- oder
Auskunftspflicht hin (§ 8ff Gesetz zur staatlichen geologischen Landesaufnahme sowie zur
Übermittlung, Sicherung und öffentlichen Bereitstellung geologischer Daten und zur
Zurverfügungstellung geologischer Daten zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben
(Geologiedatengesetz-GeolDG)).

Auf das Anzeigeportal des LBGR https://bohranzeige-brandenburg.de wird verwiesen.

Hinweise:

Innerhalb des LBGR wird die Bearbeitung / Darstellung des TöB – Beteiligungsprozesses
komplett digital abgebildet. Für eine effiziente, widerspruchsfreie und fristgerechte
Bearbeitung des TöB – Prozesses im LBGR ist es dabei notwendig, das
Datenaustauschformat XPlan zur Unterstützung eines verlustfreien Austausches von
Bauleitplänen, Raumordnungsplänen und Landschaftsplänen zwischen unterschiedlichen
IT-Systemen zu nutzen. Dieses Format ist seit dem 5. Oktober 2017 vom IT-Planungsrat
gemäß §12 des Gesetzes über die elektronische Verwaltung im Land Brandenburg
(Brandenburgisches E-Government-Gesetz - BbgEGovG) verbindlich als
Austauschstandard im Planungsbereich festgelegt worden. Ergänzend besteht die
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Möglichkeit, die Planungsflächen bei Beteiligungsverfahren als
GIS Standard shape EPSG – Code 25833 zu übersenden.
Eine Übersendung einfacher pdf-Dokumente als Planungsgrundlage und Darstellung der
Planungsflächen genügt diesen Ansprüchen nicht! Zur weiteren Generalisierung des TöB-
Prozesses ist zukünftig bei Beteiligungen des LBGR, vorrangig das Bauleitplanungsportal
des Landes Brandenburg und zwingend die E-Mail-Adresse lbgr@lbgr.brandenburg.de zu
nutzen. Nur unter dieser E-Mail-Adresse ist ein ständiger Datenabruf im Vertretungs- oder
Krankheitsfall etc. gewährleistet.
Durch die zunehmende Anzahl von Beteiligungen des LBGR an
Bauleitplanungsverfahren, ist eine fristgerechte Bearbeitung der TöB – Stellungnahmen
nach § 4 Abs. 2 Satz 3 Baugesetzbuch (BauGB) i.V.m. der Beteiligung der Träger
öffentlicher Belange nach dem Baugesetzbuch im Land Brandenburg (TöB-Runderlass -
TöB-RdErl) nur unter den Voraussetzungen einer digitalen Datenbereitstellung der
Planungsflächen möglich.

Freundliche Grüße
Im Auftrag

Tzschichholz

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig



 

Besucheranschrift: Hauptsitz: 
Von-Schön-Straße 7 03050 Cottbus            Tel: +49 0355 4991-1035             Fax: +49 0331 27548-3308 Seeburger Chaussee 2 

14476 Potsdam 
OT Groß Glienicke 

 

 
  LAND BRANDENBURG Landesamt für Umwelt 

Abteilung Technischer Umweltschutz 2 
 
 
Landesamt für Umwelt 
P o s t f a c h   6 0  1 0  6 1   |   1 4 4 1 0  P o t s d a m  

 

 

Planungsbüro Siedlung  und  Landschaft 
Ludloff & Fischer Landschaftsplanung PartGmbB 
Bahnhofstraße 15 
15926 Luckau 

 Bearb.: Frau Andrea Barenz 
Gesch-Z.:LFU-TOEB-
3700/731+9#384322/2025 
Hausruf: +49 355 4991-1332 
Fax:  +49 331 27548-2659 
Internet:  www.lfu.brandenburg.de  
TOEB@LfU.Brandenburg.de 

Cottbus, 20.05.2025  

10. Änderung der 1. FNP-Gesamtfortschreibung der Gemeinde Heideblick 
Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange 
 
Eingereichte Unterlagen: 
 - Anschreiben vom 29.04.2025 
 - Begründung mit Umweltbericht, 28.04.2025 
 - Planzeichnung, 04/2025 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die zum o. g. Betreff übergebenen Unterlagen wurden von den Fachabteilungen 
Naturschutz, Immissionsschutz und Wasserwirtschaft (Prüfung des Belangs Was-
serwirtschaft hier bezogen auf die Zuständigkeiten des Wasserwirtschaftsamtes 
gemäß BbgWG § 126, Abs. 3, Satz 3, Punkte 1-5 u. 8) des Landesamtes für Um-
welt (LfU) zur Kenntnis genommen und geprüft. Im Ergebnis dieser Prüfung wird 
für die weitere Bearbeitung der Planungsunterlagen sowie deren Umsetzung bei-
liegende Stellungnahme der Fachabteilung Immissionsschutz übergeben. Die 
Fachabteilungen Wasserwirtschaft und Naturschutz zeigen keine Betroffenheit an.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
Andrea Barenz 
 
Dieses Dokument wurde am 20.05.2025 elektronisch schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift 
gültig. 
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FORMBLATT  
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange bei der Festlegung des Untersuchungsumfangs                   

für die Umweltprüfung (§ 4 Absatz 1 BauGB) 
  

Stellungnahme des Trägers öffentlicher Belange 
 

Name/Stelle des Trägers 
öffentlicher Belange 

Landesamt für Umwelt - Abteilung Technischer Umweltschutz 1 
und 2 

Belang Immissionsschutz 

Vorhaben 10. Änderung der 1. FNP-Gesamtfortschreibung der Gemeinde 
Heideblick 

Ansprechpartner*In: 
 

Frau Blumberg, Tel.: 0355-4991-1339 
TOEB@lfU.brandenburg.de 

 
Bitte zutreffendes ankreuzen  ☒  und ausfüllen. 

Keine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung ☐ 

 

1. Einwendungen  
Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne 
Zustimmung, Befreiung o. Ä. der Fachbehörde in der Abwägung nicht überwunden werden können 
(bitte alle drei Rubriken ausfüllen) 
a) Einwendung 
  

b) Rechtsgrundlage  
 

c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anordnungen oder die Überwindung 
 (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen) 
 

 

2. Hinweise zur Festlegung des Untersuchungsumfangs des Umweltberichts 

a) Insgesamt durchzuführende Untersuchungen: 
 

b) Untersuchungsumfang für die aktuell beabsichtigte Planung: 
 

 
3. Hinweise für Überwachungsmaßnahmen 

a) Mögliche Überwachungsmaßnahmen zur Feststellung unvorhergesehener nachteiliger 
Auswirkungen 
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b) Möglichkeiten zur Nutzung bestehender Überwachungssysteme: 
 

 
4. Weitergehende Hinweise 

☐ Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren können, mit 
Angabe des Sachstands und des Zeitrahmens 

 

☐ 
Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen 
Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und 
ggf. Rechtsgrundlage 

1. Planungsgrundsatz 
Die vorliegende Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) wurde insbesondere nach den 
Grundsätzen des § 50 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) i.V.m. § 1 Abs. 5 Nr. 1 
Baugesetzbuch (BauGB) geprüft. Demnach sollen Flächen unterschiedlicher Nutzung einander so 
zugeordnet werden, dass schädliche Umwelteinwirkungen (§§ 1 und 3 BImSchG) auf schutzwürdige 
Nutzungen weitgehend vermieden und neue Konfliktlagen ausgeschlossen werden. 

Für gewachsene Gemengelagen gilt ein Verbesserungsgebot bzw. Verschlechterungsverbot sowie das 
Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme. Bei Neuplanungen sind Gemengelagen auszuschließen. 
Hier ist der o.g. Vorsorgegrundsatz zu beachten.  

Für die Zulässigkeit von Bauvorhaben innerhalb der Siedlungsgebiete gem. § 34 BauGB ist, wenn 
keine verbindliche Bauleitplanung vorliegt, grundsätzlich von der tatsächlichen Nutzung der 
Umgebungsbebauung auszugehen. Sofern die Gebietscharakteristik der Umgebungsbebauung im 
Sinne der Baunutzungsverordnung (BauNVO) nicht eindeutig bestimmt werden kann, dienen die 
Entwicklungsabsichten, die die Stadt im FNP festlegt, als Orientierung. 

2. Sachstand 
Ziel der 10. Änderung der 1. Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplans der Gemeinde 
Heideblich, Ortsteil Waltersdorf. Ist die Darstellung eines sonstigen Sondergebietes (SO) „Photovoltaik“ 
und einer landwirtschaftlichen Fläche. Im Geltungsbereich ist derzeit eine reine Fläche für 
Landwirtschaft dargestellt. Mit der Schaffung von Planungsrecht sollen die Voraussetzungen für die 
Errichtung und den Betrieb einer Photovoltaik-Freiflächenanlage einschließlich erforderlicher 
Nebenanlagen geschaffen werden.  

Das Plangebiet liegt südlich der Ortslage Wüstermark-Sorge und wird dreiseitig von Waldflächen 
begrenzt. Die nächstgelegene schutzwürdige Nutzung liegt min. 220m von den geplanten SO entfernt. 

Parallel erfolgt die Aufstellung des vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 13 „Freiflächen-
Photovoltaikanlage Wüstermarke Sorge“ 
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3. Fazit 
Die vorliegende Flächenplanung entspricht in den wesentlichen Grundsätzen dem § 50 BImSchG. Der 
in der Planung gesicherte Abstand (Ausweisung als Landwirtschaftliche Fläche) zu den 
schutzwürdigen Wohnnutzung wird begrüßt und ist im Sinne des Immissionsschutzes erforderlich.  Die 
Gebietsabstufung erfolgt weitgehend harmonisch. Den Bewertungen zu den Auswirkungen der 
Planung in der Begründung (S.16) zu den Licht- und Geräuschimmissionen wird für den vorliegenden 
Einzelfall gefolgt. Erhebliche Immissionskonflikte sind nicht zu erwarten. Aus Sicht des vorbeugenden 
Immissionsschutzes bestehen gegen die Änderungsfläche keine Bedenken. Der vorgelegten Planung 
kann nach jetzigem Kenntnisstand zugestimmt werden. 

Die vorliegende Stellungnahme verliert mit der wesentlichen Änderung der Beurteilungsgrundlagen ihre 
Gültigkeit. Das Ergebnis der Abwägung durch die Kommune ist entsprechend § 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB 
mitzuteilen. 
 
 
 
Dieses Dokument wurde am 20.05.2025 elektronisch schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift gültig. 
 
 



 

 

 
 
Landesbetrieb Forst Brandenburg   |  Forstamt Dahme-Spreewald   |  Bergstraße 25   |  15907 Lübben 

 

 
 

Landesbetrieb 
Forst Brandenburg 
- untere Forstbehörde -  
 

Dienstgebäude  Telefon Fax   

Bergstraße 25 15907 Lübben (03546) 270519 (0331) 275484988   
 

Planungsbüro Siedlung  und  Landschaft 
Ludloff & Fischer Landschaftsplanung PartGmbB 
Bahnhofstraße 15 
15926 Luckau 
 
 
 
 Lübben, 20.06.2025 
 
 
Stellungnahmen Flächennutzungspläne 
„Freiflächen-Photovoltaikanlage Wüstermarke-Sorge“ 
10. Änderung der 1. Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplans  
 
Sehr geehrte Frau Nikolaus, 
 
nach Prüfung der eingereichten Unterlagen konnte ich feststellen, dass die Ände-
rung des FNP der Gemeinde Heideblick teilweise Wald gemäß § 2 Landeswaldge-
setz Brandenburg (LWaldG) beansprucht.  
 
Es sind Waldflächen in den Forstabteilungen 7332, 7333, 7334 und 7326 betroffen. 
Laut Anlage 3 zum Umweltbericht schneidet der Geltungsbereich des vorhabenbe-
zogenen Plans Waldflächen im Nordosten, im Süden sowie im Nordwesten mit ei-
ner Fläche von rund 0,6 ha an. Alle betroffenen Waldflächen sind mit der Baumart 
Kiefer bestockt.  
Eine dauerhafte Inanspruchnahme von Waldflächen ist nur mit vorheriger Geneh-
migung der unteren Forstbehörde zulässig. Eine diesbezügliche Genehmigung 
kann nicht in Aussicht gestellt werden. 
 
Aus forstfachlicher Sicht muss die Änderung des o.g. FNP abgelehnt werden. 
 
Fragen zum Sachverhalt beantworte ich gern. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
Burkhard Nass 

Forstamt Dahme-Spreewald 
 

 
Bearb.:  Revierleiter Olrik Pörtner 
Gesch.Z.:  080-3-FoA-08-

7002/123+27#402764/2025 
Hausruf:  +49 35452 15257 
Fax:  +49 331 275484988 
FoA.Dahme-Spreewald@lfb.brandenburg.de 
www.forst.brandenburg.de 
www.forstwirtschaft-in-deutschland.de 
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Landesbetrieb 
Forst Brandenburg 
 

Forstamtsleiter 
 
Dieses Dokument wurde am 20.06.2025 elektronisch schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift 
gültig. 

 
Anlagen: 

 Karte zum Umweltbericht 
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Legende
02 - Standgewässer (einschließlich Uferbereiche, Röhricht etc.)

02143 - Staugewässer / Kleinspeicher, naturfern, stark gestört oder verbaut

03 - Anthropogene Rohbodenstandorte und Ruderalfluren

03210 - Landreitgrasfluren

03249 - sonstige ruderale Staudenfluren

05 - Gras- und Staudenfluren

05110 - Frischwiesen und Frischweiden

051122 - Frischwiesen, verarmte Ausprägung

051132 - ruderale Wiesen, verarmte Ausprägung

07 - Laubgebüsche, Feldgehölze, Alleen, Baumreihen und Baumgruppen

07120 - Waldmäntel

07120 - Waldmäntel

07130 - Hecken und Windschutzstreifen (Schutz nach BaumSchV LDS)

071311 - geschlossene Hecken und Windschutzstreifen ohne Überschirmung, überwiegend heimische Gehölze

071322 - lückige Hecken und Windschutzstreifen, von Bäumen überschirmt (> 10% Überschirmung), überwiegend heimische Gehölze

071321 - geschlossene Hecken und Windschutzstreifen, von Bäumen überschirmt (> 10% Überschirmung), überwiegend heimische Gehölze

07141 - Alleen (Schutz nach § 30 BNatschG)

07142 - Baumreihen (Schutz nach BaumSchV LDS)

07151 - markanter Solitärbaum (Schutz nach BaumSchV LDS)

07153 - einschichtige oder kleine Baumgruppen

08 - Wälder und Forste

08262 - junge Aufforstungen

08310 - Eichenforste (Stieleiche, Traubeneiche)

08340 - Robinienforste/-wälder

08390 - Laubholzforste aus mehreren Laubholzarten in etwa gleichen Anteilen

08598 - Laubholzforste aus mehreren Laubholzarten in etwa gleichen Anteilen mit Kiefer (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%)

08680 - Kiefernforst mit Laubholzarten (naturferne Forste)

08681 - Kiefernforste mit Eiche (Stiel-, Traubeneiche) (Mischbaumart, Fl.-Ant. 10-30%)

08686 - Kiefernforste mit Birke (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%)

08689 - Kiefernforste mit mehreren Laubholzarten in etwa gleichen Anteilen

09 - Äcker

09130 - intensiv genutzte Äcker

10 - Biotope der Grün- und Freiflächen

101011 - Grünanlagen unter 2 ha

12 - Bebaute Gebiete, Verkehrsanlagen und Sonderflächen

12291 - dörfliche Bebauung / Dorfkern, ländlich

12612 - Straßen mit Asphalt- oder Betondecken

12651 - unbefestigter Weg

12652 - Weg mit wasserdurchlässiger Befestigung
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Landesbetrieb 
Forst Brandenburg 
- untere Forstbehörde -  
 

Dienstgebäude  Telefon Fax   

Bergstraße 25 15907 Lübben (03546) 270519 (0331) 275484988   
 

Planungsbüro Siedlung  und  Landschaft 
Ludloff & Fischer Landschaftsplanung PartGmbB 
Bahnhofstraße 15 
15926 Luckau 
 
 
 
 
 Lübben, 25.06.2025 
 
Stellungnahmen Flächennutzungspläne 
„Freiflächen-Photovoltaikanlage Wüstermarke -Sorge“ 
10. Änderung der 1. Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplans 
 
Sehr geehrte Frau Nikolaus, 
 
die eingereichten Unterlagen wurden seitens der unteren Forstbehörde erneut forst-
rechtlich geprüft. Hiermit teile ich Ihnen nachfolgendes Ergebnis mit: 
 
Der Geltungsbereich des Flächennutzungsplans ist in der Planzeichnung mit Stand 
April 2025 verbindlich festgelegt. In der Anlage 1, welche Bestandteil dieses Schrei-
bens ist, wurde der Planungsbereich dargestellt. 
 
Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich Waldflächen (türkisfarben markiert) 
i.S. des § 2 des Waldgesetzes des Landes Brandenburg (LWaldG) vom 20.04. 2004 
(GVBL. I/04, Nr. 6, S. 137) in der jeweils gültigen Fassung. Diese sind als Waldflä-
chen in den Flächennutzungsplan zu übernehmen und als Wald festzuschreiben. 
 
Eine Waldumwandlung für diese Flächen wird nicht in Aussicht gestellt. 
 
Unter Berücksichtigung der o.g. Stellungnahme stimmt die untere Forstbehörde 
dem vorliegenden Flächennutzungsplan zu. 
 
Fragen zum Sachverhalt beantworte ich gern. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 

Forstamt Dahme-Spreewald 
 

 
Bearb.:  Funktionsförster Marko Liszka 
Gesch.Z.:  080-3-FoA-08-

7002/123+27#491519/2025 
Hausruf:  +49 3546 270537 
Fax:   
FoA.Dahme-Spreewald@lfb.brandenburg.de 
www.forst.brandenburg.de 
www.forstwirtschaft-in-deutschland.de 
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Landesbetrieb 
Forst Brandenburg 
 

Burkhard Nass  
Forstamtsleiter 
 
Dieses Dokument wurde am 25.06.2025 elektronisch schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift 
gültig. 
 
Anlage: 

 Lageplan 



Vermerk über den Feststellungsbeschluss  

Die Gemeindevertretersitzung der Gemeinde Heideblick hat die 10. Änderung 
der 1. Gesamtfortschreibung des F lächennutzungsplanes der Gemeinde 
Heideblick am ___.___.20___ beschlossen. Die Begründung mit Umweltbericht 
wurde gebilligt. 
 
 
 
………………………            ……………….…………. 
Langengrassau, den (Siegel)       Bürgermeister 

beabsichtigte 10. Änderung des Flächennutzungsplans

Ausfertigungsvermerk 

Die 10. Änderung der 1. Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes der 
Gemeinde Heideblick wird hiermit ausgefertigt. 

Der Inhalt der Flächennutzungsplanänderung stimmt mit dem Feststellungs -
beschluss der Gemeindevertretersitzung der Gemeinde Heideblick vom 
___.___.20___ i.V.m. den Nebenbestimmungen und Hinweisen der 
Genehmigung vom ___.___.20___, AZ: ___________________ überein. 
 
 
 
………………………            ……………….…………. 
Langengrassau, den (Siegel)       Bürgermeister 

Bekanntmachungsvermerk 

Die Erteilung der Genehmigung der 10. Änderung der 1. Gesamtfortschreibung 
des Flächennutzungsplans der Gemeinde Heideblick, sowie die Stelle, bei der 
der Plan auf Dauer während der Sprechzeiten von jedermann eingesehen 
werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind am 
___.___.20___ im Amtsblatt Nr. ___ der Gemeinde Heideblick ortsüblich 
bekanntgemacht worden. In der Bekanntmachung ist auch die Geltendmachung 
der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der 
Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) hingewiesen 
worden. 

Mit der Bekanntmachung wird die 10. Änderung der 1. Gesamtfortschreibung des 
Flächennutzungsplans wirksam. 
 
 
 
………………………            ……………….…………. 
Langengrassau, den (Siegel)       Bürgermeister 

Sonstige Planzeichen

Plangebiet

Legende: Zeichenerklärung (im Plangebiet)

Rechtsgrundlagen 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom   
20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394)  

Planzeichenverordnung (PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I  
S. 1802) 

Verordnung über die bauliche Nutzung von Grundstücken ( Baunutzungsverordnung – BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 
(BGBl. I S. 3786) , zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176)  
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Ausschnitt aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan

Genehmigungsvermerk  

Die Genehmigung der 10. Änderung der 1. Gesamtfortschreibung de s 
Flächennutzungsplans wurde mit Verfügung der höheren  Verwaltungsbehörde 
am ___.___.20___ Az.: ______________________ - mit Nebenbestimmungen,  
Auflagen, Maßgaben und Hinweisen - erteilt. 
 
 
 
…………………………            ……………….…………. 
Königs Wusterhausen, den (Siegel)          Genehmigungsbehörde 
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9.  Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und 
     Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
     zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
     (§ 5 Abs. 2 Nr. 10 und Abs. 2a BauGB)

Bepflanzungsmaßnahmen

Pflanzung von Gehölzstreifen
Ergänzung von Gehölzstreifen

10. Nachrrichtliche Übernahmen
      (§ 5 Abs. 3, 4 und 4a BauGB)

Umgrenzung von Schutzgebieten und -objekten
im Sinne des Naturschutzes

LandschaftsschutzgebietL

NaturparkNP

8.  Flächen für die Landwirtschaft und für Wald 
     (§ 5 Abs. 2 Nr. 9 BauGB)

Flächen für die Landwirtschaft

Flächen für Wald

1.  Art der baulichen Nutzung 
     (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB)

Sonderbaufläche "Photovoltaik"




